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In der Volksabstimmung vom 8. Dezember 
1974 hat der Souverän sowohl in Basel- 
Stadt wie in Basel-Landschaft die Kan- 
tonsverfassungdurch einen Partnerschafts
artikel ergänzt.
§ 17 a der Verfassung des Kantons Basel- 
Stadt vom 2. Dezember 1889, der am 8. De
zember 1974 vom Volk angenommen wur
de, lautet wie folgt :
«Die Behörden arbeiten zur Erfüllung von 
Aufgaben, die im gemeinsamen Interesse 
liegen, mit den Behörden der Region, ins
besondere mit denjenigen des Kantons 
Basel-Landschaft zusammen und suchen 
dabei namentlich
a) Vereinbarungen abzuschliessen
b) gemeinsame Institutionen zu schaffen
c) den gegenseitigen Lastenausgleich zu 

ordnen
d) die Gesetzgebung anzugleichen.
Es sind Regeln für die wirksame Zusam
menarbeit der Behörden aufzustellen.»
Für die kantonalen Behörden ist Partner
schaft seit jener Volksabstimmung somit 
auch ein verfassungsmässiger Auftrag. 
Rechtlich wird als Postulat festgehalten, 
was für Politiker seit Jahren ein selbstver
ständliches Ziel sein musste: Die Zusam
menarbeit über die Kantonsgrenzen hin
weg. Gewiss, im Falle von Basel-Stadt 
stellt der Partnerschaftsartikel für manche 
vielleicht die zweitbeste Lösung dar, wobei 
als die beste Lösung die im Eierbst 1969 am 
Nein der Baselbieter gescheiterte Wieder
vereinigung betrachtet wird. 
Zukunftsweisend scheint mir jedoch der 
Geist der Partnerschaft für alle Fälle zu 
sein. In einem föderalistisch aufgebauten 
Kleinstaat ist die konkrete Zusammen
arbeit der Gliedstaaten über die eigenen 
Grenzen hinweg unerlässlich. Die moder

nen Staatsaufgaben in Ausbildungswesen, 
Gesundheitswesen, Energie, Verkehr und 
vielem anderem sind im Rahmen der Zu
fälligkeiten einer Kantonsgrenze, gerade 
bei kleinen Gliedstaaten, in keiner Weise 
mehr befriedigend zu lösen.
Seit Jahren sind sich die Basler Behörden 
darüber im klaren, dass gerade die Univer
sität ein gutes Beispiel für eine partner
schaftliche Lösung sein kann. Die Auf
gaben der Universität sind für uns alle von 
erster Priorität. Wir brauchen Ärzte und 
Pfarrer, Chemiker und Juristen, Lehrer 
und Geologen. Die Jugend unserer Kan
tone erhebt Anspruch darauf, Ausbildung 
in diesen Fächern zu erhalten, eine Aus
bildung, die qualitativ mit jener der uns 
vergleichbaren westlichen Industrienatio
nen konkurrieren kann. Gerade weil von 
den Studenten der Universität Basel - so, 
wie sich die Bevölkerung entwickelt - in 
nächster Zeit etwa je ein Drittel aus Basel- 
Stadt, aus Baselland und aus der übrigen 
Schweiz sowie aus dem Ausland kommt, 
zeigt es sich, dass die Bedeutung dieser 
Aufgabe «Universität» weit über den 
Stadtkanton hinausragt, der sie traditio
nell getragen hat.
Eine gemeinsame Trägerschaft der Univer
sität liegt im wohlverstandenen Interesse 
der beiden Kantone, ihrer Bevölkerung 
und ganz besonders auch der Universität 
selbst. Dabei handelt es sich nicht in aller
erster Linie um ein finanzielles Problem, 
auch wenn dies zeitweise gar arg im Vor
dergrund stehen mag. Wichtig ist, dass die 
Basler Universität auf die Dauer von einer 
grösseren, breiter gestreuten Bevölkerung 
als bisher getragen und als ihre Universität 
betrachtet wird. Auf die Dauer wird sich 
gerade dies ganz allgemein zum Vorteil der 
Alma mater auswirken. Für die Universi-
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Coghuf, Kennen und Erkennen, Mosaik 1959-60, am 
hinteren Eingang des Kollegiengebäudes der Univer
sität Basel.

tät wird es gut sein, wenn die an ihr interes
sierten Köpfe beider Kantone an der Ge
staltung mitwirken, wenn die politische 
Öffentlichkeit beider Kantone sich für ihre 
Universität interessiert.
Seit Jahren haben in Parlament und Regie- 
rungdes Kantons Basel-Landschaft die Be
strebungen, für die Basler Universität eine 
partnerschaftliche Lösung mit Basel-Stadt 
zu suchen, überzeugte und initiative Befür
worter gefunden. Für sie alle stand damals 
das Anliegen im Vordergrund, in der Re
gion eine gute Universität zu haben, sie zu 
fördern, sie zu schützen. Das Positive, 
nämlich das Aufbauende im Rahmen der 
Universität, war das Leitmotiv. Hierfür 
bin ich als Erziehungsdirektor von Basel- 
Stadt allen, die sich im Nachbarkanton in 
diesem Sinn eingesetzt haben, sehr dank
bar.
Nach der so erfreulichen Volksabstim
mung in Baselland vom 13. Juni 1976 hat 
sich die gute Zusammenarbeit zwischen 
den Liestaler und Basler Behörden noch 
verstärkt. Die beiden Erziehungsdirektio
nen sind in ständigem Kontakt, gerade was 
die Universitätsprobleme betrifft. Die Zu
sammenarbeit ist vertrauensvoll und offen, 
und wir sind dankbar dafür, dass viele 
Dinge heute mit unseren Kollegen in Lies
tal gemeinsam beraten werden können.
In diesem Zusammenhang darf erwähnt 
werden, dass neben der finanziellen Lei
stung, die Baselland über den Vertrag zwi
schen den Kantonen Basel-Stadt und Ba
sel-Landschaft über einen befristeten Bei
trag des Kantons Basel-Landschaft an die 
Betriebskosten der Universität Basel er
bringt, seit Jahren die Ausbildung von Stu
denten der Humanmedizin in den Basel
bieter Kliniken, zuerst in Liestal und neuer
dings auch im Bruderholzspital, ermöglicht
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wird. Diese Mitwirkung ist für die Basler 
Medizinische Fakultät unerlässlich, beson
ders im Hinblick auf die grosse Zahl von 
Medizinstudenten, die gegenwärtig in un
serem Lande auszubilden ist. 
Abschliessend möchte ich hervorheben, 
dass der Vertrag zwischen den beiden Basel 
über einen befristeten Beitrag des Kantons

Basel-Landschaft an die Betriebskosten der 
Universität Basel in partnerschaftlichem 
Geist konzipiert wurde und eine zukunfts
weisende Lösung darstellt. Wenn es uns 
gelingt, in dieser Haltung auch andere Fra
gen unserer Region zu lösen, so ist dies ein 
gutes Omen für die gemeinsame Zukunft.
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